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RS OGH 1975/6/25 1Ob105/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1975

Norm

ABGB §891

NZwG §1 Abs1 litb

Rechtssatz

Die Begründung eines Korrealschuldverhältnisses durch Ehegatten gegenüber einem dritten Gläubiger stellt kein

zwischen Ehegatten geschlossenes Rechtsgeschäft dar, das nach § 1 Abs 1 lit b NZwG zu seiner Gültigkeit der

Aufnahme eines Notariatsaktes bedürfte, sondern bewirkt Regreßansprüche eines sodann zahlenden Ehegatten

gegenüber dem anderen aus dem Gesetz (§ 896 ABGB) selbst.
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